
 

 

Wichtige Inhalte eines Sachberichtes 

 

Wenn alles nach Plan verlief: 

1. Beschreibung der Projektaktivitäten 

Das Kernstück des Sachberichtes sind Aussagen zur Frage: „Was ist wann mit wem im Projekt 

passiert?“ 

Hilfreich sind hier die Formulierungen aus Ihrer ausführlichen Projektbeschreibung. Voraussetzung in 

diesem Falle ist, dass alles so durchgeführt und umgesetzt wurde, wie im Antrag beschrieben. 

 

Wenn etwas nicht nach Plan verlief, beschreiben Sie bitte zusätzlich: 

2. Schwierigkeiten und Hindernisse im Projektverlauf 

Schwierigkeiten, die im Projektverlauf auftraten, gehören in den Sachbericht. Beschreiben Sie auch 

die Lösung des Problems/der Probleme. 

3. Änderungen gegenüber dem Antrag (auch wenn beim Zuwendungsgeber angezeigt) 

Gab es im Vergleich zum Antrag Änderungen? Benennen Sie hierfür die Gründe. Neben inhaltlichen 

oder organisatorischen Änderungen gehören hierzu auch wesentliche Veränderungen in den Kosten. 

Das können Mehr- als auch Minderausgaben sein. Erläutern Sie dies bitte näher. 

 

Und zum Abschluss: 

4. Wurden die gesteckten Ziele erreicht? 

5. Verwendungsnachweis-Anlagen zu den „Auflagen und Bedingungen“ im Zuwendungsbescheid 

Vergessen Sie nicht die im Zuwendungsbescheid benannten Auflagen, insbesondere die einer 

Dokumentation zu § 44a der Sächsischen Haushaltsordnung: 

Auflage (Zitat aus dem Zuwendungsbescheid): 

„Diese Steuermittel werden auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags 

beschlossenen Haushaltes zur Verfügung gestellt. Die Öffentlichkeit ist an geeigneter Stelle sichtbar 

über die Mittelherkunft mit folgendem Text zu informieren: „Diese Maßnahme wird mitfinanziert 

durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes“. 

Dies gilt auch für schriftliche Pressemitteilungen und Informationsdrucksachen. Neben dem Text ist 

das Landessignet des Freistaates Sachsen zu platzieren. Für die Gestaltung des Landessignets ist die 

Wappenverordnung vom 4. März 2005 (SächsGVBl. S. 40), in der jeweils geltenden Fassung, zu 

beachten. Ein Logo kann zur Verfügung gestellt werden. Der Vollzug dieser Auflage ist in geeigneter 

Form mit dem Verwendungsnachweis nachzuweisen.“ 

 


